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und Genossenschaften gegen Ein
zelentscheidungen (d. h. Entschei
dungen zu einem konkreten, indi
viduellen Fall) bzw. Maßnahmen 
von Organen des Staatsapparates 
Beschwerde einzulegen, wenn sie 
mit diesen nicht einverstanden 
sind. Die R. und ihre praktische 
Anwendung zielen in erster Linie 
darauf ab, die in der Verfassung 
der DDR und in Gesetzen geregel
ten Rechte der Bürger zu gewähr
leisten, die —» sozialistische Gesetz
lichkeit in den Beziehungen der 
Bürger, der Kombinate, Betriebe, 
Einrichtungen und Genossenschaf
ten zu den Organen des Staatsap
parates zu sichern. R. sind durch 
folgende Merkmale charakterisiert: 
Sie können grundsätzlich nur dann 
in Anspruch genommen werden, 
wenn sie in einer —» Rechtsvorschrift 
ausdrücklich vorgesehen sind. R. 
sind ausschließlich gegen staatliche 
Einzelentscheidungen oder kon
krete Maßnahmen gerichtet, so ge
gen ablehnende Einzelentschei
dungen (z.B. Ablehnung eines An
trages auf Bau einer Garage), gegen 
den konkreten Inhalt einer berech
tigten Einzelentscheidung (z. B. zu 
geringe Höhe einer gewährten So
zialfürsorgeunterstützung), gegen 
den Inhalt verpflichtender Einzel
entscheidungen (z. B. Auflagen, 
Ordnungsstrafverfügungen) sowie 
gegen die Nichtbeachtung von 
Form- und Fristvorschriften beim 
Erlaß der Einzelentscheidungen. 
Gegen normative Entscheidungen, 
wie Beschlüsse der örtlichen Volks
vertretungen und Räte, sind R. 
nicht zulässig. Auch wenn ein Bür
ger sich kritisch mit der Arbeits
und Verhaltensweise eines Staats
funktionärs auseinandersetzen will, 
ohne daß eine Einzelentscheidung 
ergangen ist, kann er kein R. einle- 
gen; vielmehr hat er in solchen Fäl
len die Möglichkeit, eine —» Ein
gabe vorzubringen. R. stehen in der 
Regel nur dem Adressaten der Ein
zelentscheidung zu, also z. B. dem
jenigen Bürger, dessen Antrag auf

Zuweisung eines Platzes in einem 
Feierabendheim abgelehnt wurde, 
oder demjenigen, dem eine Ord
nungsstrafmaßnahme auferlegt 
wurde. Das R. ist bei dem Organ 
bzw. Leiter einzulegen, von dem 
die anzufechtende Einzelentschei
dung getroffen wurde. Wird der 
Beschwerde des Bürgers nicht oder 
nicht in vollem Umfang stattgege
ben, so ist sie an das übergeordnete 
Organ bzw. dessen Leiter weiterzu
geben, worüber der Bürger infor
miert werden muß. Im Falle einer 
Ablehnung entscheidet also nicht 
derjenige endgültig, der die erste 
Entscheidung getroffen hat, son
dern dessen übergeordnetes Or
gan. Das Verfahren der Bearbei
tung und Entscheidung von R. ist 
im Unterschied zu den Eingaben in 
einer Vielzahl von Rechtsvorschrif
ten differenziert ausgestaitet. Das 
betrifft die von den Bürgern und 
den Organen des Staatsapparates 
zu beachtenden Form- und Frist
vorschriften, die Zuständigkeit für 
die Bearbeitung und Entscheidung 
von R., die Mitwirkung der Bürger 
am R.verfahren sowie die rechtli
chen Wirkungen des R. Neben 
dem erläuterten R. gegen Einzel
entscheidungen und Maßnahmen 
der Organe des Staatsapparates gibt 
es auch R. gegen gerichtliche Ent
scheidungen, für die spezielle Re
gelungen gelten.

Rechtsnorm —> Rechtsvorschrift

Rechtsordnung: die durch das 
—» Recht des jeweiligen Staates ge
staltete Ordnung der gesellschaftli
chen Beziehungen und die Ge
währleistung ihrer ' Einhaltung 
durch den Staat und (im Sozialis
mus) die Gesellschaft. Die Verlet
zung der R., die zugleich ein 
Hemmnis oder eine Gefährdung 
der Entwicklung der Gesellschafts
ordnung darstellt, führt zur rechtli
chen Verantwortlichkeit und zur 
Anwendung von Formen des staat
lichen Zwanges, um die Folgen der


